[image: ][image: ] 
Digitaler Kontaktpunkt für
Recht und Ethik im Forschungsdatenmanagement


Checkliste: Datenschutzrecht

☐	Es wurde geklärt, ob die Forschungsdaten personenbezogene Daten beinhalten.
☐	Es wurde geklärt, ob es sich bei den personenbezogenen Daten um besonders sensible Daten und/oder um Daten vulnerabler Gruppen handelt.
☐	Die Daten werden aufgrund einer legitimen Rechtsgrundlage erhoben.
☐	Der Zweck der Verarbeitung ist klar definiert.
☐	Die Einwilligung zur Datenverarbeitung wurde von der betroffenen Person in nachweisbarer Form eingeholt. Sie beinhaltet die Einwilligung zur Datenverarbeitung den Zweck der Datenverarbeitung.
☐	Die Einwilligung beinhaltet das Einverständnis in eine Veröffentlichung der Daten, wenn dies geplant ist.
☐	Fragen zur Datensicherung und Speicherung wurden in nachweisbarer Weise geklärt; es wurde festgelegt, wann welche Daten gelöscht werden.
☐	Die Daten werden im Projektverlauf schnellstmöglich anonymisiert bzw. pseudonymisiert.
☐	Personenbezogene Daten werden, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist, anonymisiert bzw. gelöscht.
☐	Es ist geklärt, ob für die Verarbeitung bzw. die Veröffentlichung der Daten ein Ethikvotum benötigt wird.

Für nähere Informationen zu Datenschutzrecht im Forschungsdatenmanagement siehe:
https://fdm-bb.de/rechtlich-ethischer-kontaktpunkt/rechtliche-aspekte-im-fdm/datenschutzrecht/ 
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